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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Abkommen, betr. Festlegung der Grenze zwischen Deutsch-Ostafrika
und der Belgischen Kongoholonie.

Vom 11. August 1910.
(Mit einer Kartenskizze.)“)

Le Gouvernement de Sa Majesté VEm- Die Regierung Seiner Majestät des Deutschen
bereurr d’Allemagne, Roi de Prusse, ct le Gou- Kaisers und Königs von Preußen und die Re-

*) Am Sabinjo beginnt nach Osten die deutsch-englische Grenze. Der Grenzverlauf deckt sich hier ver-
traglich mit der Grenze des Sultanates Ruanda. Do die örtlichen Festellungen über die Nordgrenze Ruandas
noch nicht abgeschlossen sind und der deutsch-englische Vertrag daher noch nicht ratifiziert ist, hat davon Abstand
genommen werden müssen, die Eintragung der Grenze des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes gegen Englisch-

ganda in die Kartenskizze aufzunehmen.
Die in dem Abkommen vom 14. Mai 1910 erwähnten Karten I und II sind hier nicht mit veröffentlicht.


